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Kündigung der Arbeitszeitvorschriften in den Manteltarifverträgen für das Tarifgebiet West;

hier: Auswirkungen auf die Beschäftigungsverhältnisse für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 
  
Bezug:
1. Erlass vom 4.12.1996 -21.3-71 063 (5)


2. Erl. vom 9.2.1999 -21.3-03 284/2.10 (25)

Die Mitgliederversammlung der TdL hat am 26.März 2004  beschlossen, dass die Arbeitszeitvorschriften in den Manteltarifverträgen für das Tarifgebiet West zum jeweils nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt werden. Die Kündigung ist zum 30.April 2004 erfolgt. Dies hat Auswirkungen auf die Beschäftigungsverhältnisse von wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften. Ich bitte daher bei allen Einstellungen sowie Vertrags-verlängerungen ab dem 1. Mai 2004 folgende Änderungen gegenüber den Regelungen der im Bezug genannten Erlasse zu berücksichtigen:

Die derzeit geltenden Stundensätze für die Vergütung von wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte sind auf der Basis einer 38,5-Stunden-Woche ermittelt worden. Bei einer Anpassung auf die künftig regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden ergeben sich folgende neue Vergütungssätze:

	
	bish. Stundensatz
in EURO
	künftiger Stundensatz

in EURO

	wissenschaftliche Hilfskräfte:
	

	Nr. 7.1 Buchst. a) des Erl. vom 4.12.1996 -21.3-71 063 (5)
	12,69
	12,21

	Nr. 7.1 Buchst. b) des Erl. vom 4.12.1996 -21.3-71 063 (5)
	11,22
	10,80

	Erhöhung bei zustehendem Familienzuschlag Stufe 1 
	0,38
	0,36

	Erhöhung bei zustehendem Familienzuschlag Stufe 2 und folgende
	0,32
	0,31

	studentische Hilfskräfte:
	

	Nr. 1.7.1 Buchst. a) des Erl. vom 9.2.1999 -21.3-03 284/2.10(25)
	8,02
	7,72

	Nr. 1.7.1 Buchst. b) des Erl. vom 9.2.1999 -21.3-03 284/2.10(25)
	5,58
	5,37


Abschnitt 2 des Erl. vom 9.2.1999 (sonstige Beschäftigungsverhältnisse von Studierenden an Hochschulen) ist gegenstandslos geworden, da der betroffene Personenkreis nach der Streichung von § 3 Buchst. n) BAT nicht mehr vom Geltungsbereich des BAT ausgenommen ist.

Die höchstzulässige wöchentliche Beschäftigungsdauer ist den neuen Arbeitszeitregelungen anzupassen. Die Arbeitszeit darf die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht erreichen. Bisher galten die Höchstgrenzen 83 Std./Monat oder 19 Std./Woche. Künftig sind dies 86 Std./Monat bzw. 19,5 Std./Woche.
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